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Lfd. Nummer AWO-Qualitätskriterien Bemerkungen 

 1.  Grundlagen  

 1.1.  Leitbildorientierung  

SB 1.1.  Leitbildorientierung der Geschäftsstellen, 
Einrichtungen und Dienste auf der Grund-
lage der AWO-Leitsätze der Bundesebene 
sicherstellen, regelmäßig überprüfen, wei-
terentwickeln und umsetzten 

 

 1.2.  Konzeption  

SB 1.2. a) Konzeption der Einrichtung auf dem jewei-
ligen Stand fachwissenschaftlicher Grund-
lagen und gesellschaftlicher Entwicklun-
gen erarbeiten, regelmäßig überprüfen 
und weiterentwickeln 

 

SB 1.2. b) Beteiligung der Mitarbeitenden an der 
Weiterentwicklung der Konzeption ge-
währleisten 

 

SB 1.2. c) Aussagen zur Förderung von Selbsthilfe 
treffen 

 

 2.  Erbringung der Dienstleistung  

 2.1.  Erstkontakt  

SB 2.1. a) Bedarfsorientierte Erreichbarkeit regeln  

SB 2.1. b) Weitergabe der Informationen aus dem 
Erstkontakt an zuständige Mitarbeitenden 
sicherstellen 

 

SB 2.1. c) Erwartungen der jeweiligen Kunden erfas-
sen 

 

SB 2.1. d) Zielvereinbarungen/Absprachen dokumen-
tieren 

 

SB 2.1. e) Vertragsprüfung durch Leitung/ Geschäfts-
führung sicherstellen 

 

SB 2.1. f) Persönliche Erreichbarkeit regeln  

SB 2.1. g) Personal am Telefon muss über Angebote 
der Beratungsstelle und andere Angebote 
des Trägerverbandes informieren können 
und Kenntnis der regionalen Angebots-
strukturen haben 
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SB 2.1 h) Information zur Erhebung und Verarbei-
tung der Daten in der Beratungsstelle (Da-
tenschutzerklärung) sicherstellen 

 

 2.2.  Maßnahmeplanung und -durchführung  

SB 2.2. a) Bedarfsorientierte Hilfeplanung durchfüh-
ren, bestehend aus 

 Anamnese 

 Zielplanung 

 Maßnahmen 

 Überprüfung 

 

SB 2.2. b) Planung auf Basis eines fundierten Bera-
tungs- und Behandlungsmodells durchfüh-
ren 

 

SB 2.2. c) Angehörige einbeziehen  

SB 2.2. d) Mitwirkung der durchführenden Fachkraft 
an der Fortschreibung der Maßnahmepla-
nung regeln 

 

SB 2.2. e) Ziele regelmäßig auf Bedarfsgerechtigkeit 
überprüfen und Maßnahmeplanung über-
arbeiten 

 

SB 2.2. f) Kontrakt zwischen Kunden und Einrich-
tung herstellen und überprüfen 

 

SB 2.2. g) Prozessbeschreibungen für alle Bera-
tungs- und Behandlungsangebote (soweit 
im Konzept angegeben) erstellen auf der 
Grundlage von Leistungsbeschreibungen 
(Zielgruppen, Ziele, Maßnahmen, Umfang, 
Ressourcen) 

 

SB 2.2. h) Standards der Beratung und Behandlung 
unter Beteiligung der Mitarbeitenden  er-
arbeiten, regelmäßig überprüfen und wei-
terentwickeln 

 

SB 2.2. i) Nutzerfreundliche Verträge für alle Leis-
tungen, die vom Dienstleistungsnehmer 
finanziert werden, anwenden (Vertragsan-
lagen: Leistungskatalog einschl. Vergü-
tungen) 
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 2.3.  Maßnahmeabschluss  

SB 2.3. a) Verfahrensweise beim Maßnahmeab-
schluss festlegen insbesondere zu  

 Umgang mit Beratungs- und Behand-
lungsangeboten (Abbruch und regulä-
rer Abschluss) 

 Vermittlung und Überleitung in andere 
Angebote, 

 Auswertung des Beratungs-
/Behandlungsprozesses 

 Einsatz von Abschiedsritualen 

 

SB 2.3. b) Verfahren zur Erstellung und Überprüfung 
der Leistungsabrechnung und der Leis-
tungsnachweise festlegen 

 

SB 2.3. c) Zeitnahe Abrechnung erbrachter Dienst-
leistungen sicherstellen 

 

 3.  Interne Organisation und Kommunikation 

SB 3. a) Dienstplanung regelmäßig und bedarfsori-
entiert durchführen 

 

SB 3. b) Vertretungsfälle für Ausfälle und Notfallsi-
tuationen sicherstellen 

 

SB 3. c) Mitarbeitende  bei der Dienstplanung re-
gelmäßig beteiligen 

 

SB 3. d) Regelmäßige Besprechungen zur Siche-
rung der fachlichen Arbeit und der inner-
betrieblichen Organisation festlegen und 
durchführen 

 

SB 3. e) Dokumentation der Besprechungen und 
Einhaltung von Absprachen (Erledigungs-
kontrolle) sicherstellen 
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 4.  Dokumentation und Evaluation  

SB 4. a) Qualifiziertes Dokumentationssystem, das 
den aktuellen Stand der Maßnahmen  
übersichtlich widerspiegelt, anwenden, mit 
Aussagen zu 

 Leistungen 

 Verläufen 

 Ergebnissen 

 

SB 4. b) Dokumentation zeitnah führen  

SB 4. c) Ordnungsgemäße Führung der Dokumen-
tation durch interne Überprüfung der ver-
antwortlichen Fachkraft sicherstellen 

 

SB 4. d) Klient*innen und am Hilfeprozess Beteilig-
te bei der Dokumentation einbeziehen 

 

SB 4. e) Dokumentation muss die Anforderungen 
des deutschen Kerndatensatzes sicher-
stellen 

 

SB 4. f) Regelmäßige Auswertung der  
Klient*innendokumentation sicherstellen 

 

SB 4. g) Klient*innen- und einrichtungsbezogene 
Prozesse evaluieren und Ergebnisqualität 
abbilden 

 

SB 4. h) Die maßgeblichen einrichtungsbezogenen 
Prozesse evaluieren und Ergebnisqualität 
abbilden (Schnittstelle zum Qualitätscon-
trolling) 

 

SB 4. i) Evaluation mit dem QM-Controlling ver-
knüpfen (Schnittstelle zum Qualitätscon-
trolling) 

 

 5.  Kooperation und Vernetzung  

SB 5. a) Möglichkeit einer Vermittlung anderer 
AWO-Angebote und freiwilliger Dienste 
durch die Mitarbeitenden der Suchtbera-
tung sicherstellen 
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SB 5. b) Möglichkeit einer Vermittlung anderer Hil-
fen sicherstellen, z. B. 

 Selbsthilfe 

 niedergelassene Ärzte 

 Krankenhäuser 

 andere Verbände  

 teilstationäre, ambulante und 
stationäre Einrichtungen 

 örtliche Hospizbewegung 

 

  

SB 5. c) Mitwirkung bei der Gestaltung und Weiter-
entwicklung der Vernetzung innerhalb der 
regionalen Versorgungsstrukturen unter 
besonderer Berücksichtigung der Selbst-
hilfe sicherstellen 

 

 6.  Umgang mit Eigentum des Kunden   

SB 6. a) Unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben 
Regelungen für den Umgang mit Eigen-
tum (insbesondere den Unterlagen und 
Dokumenten der Ratsuchenden) treffen 

 

SB 6. b) Mitarbeitende  zum sorgsamen Umgang 
mit Kundeneigentum verpflichten 

 

SB 6. c) Verfahren zur Schadensregulierung fest-
legen und bekannt machen 

 

 7.  Handhabung und Lagerung von Waren, 
Arbeitsmitteln und Prüfmitteln  

 

SB 7.  Sachgerechte Handhabung und Lagerung 
von für die Dienstleistung notwendigen 
Materialien, technischen Geräten und 
Verbrauchsmaterialien sicherstellen 

 

 8.  Externe Überprüfungen  

SB 8. a) Sicherstellung einer systematischen Vor-
bereitung und Begleitung externer Prüfun-
gen  

 

SB 8. b) Nachbereitung, Auswertung der Ergebnis-
se und deren Einbeziehung in den konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess sicher-
stellen 
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Anmerkung: 
 
Soweit Leistungen der ambulanten Rehabilitation (i. S. des § 20 Abs. 2 SGB IX) er-
bracht und abgerechnet werden, sind für diesen Leistungsbereich die Kostenträger 
spezifischen Anforderungen zu Grunde zu legen und Regelungen anzuwenden 


